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Amt für Verkehr und Tiefbau 
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Reklamen im Strassenraum 

(nicht abschliessende Beispielsammlung von nicht bewilligungsfähigen Standorten, mit gesetzlichen 

Grundlagen der Schweiz und der Visualisierung des Begriffs Verkehrssicherheit. Gleiche Beurteilung und 

Anwendung in den Kantonen: Aargau, Baselland, Bern, Luzern, Solothurn, sowie in der Stadt Zürich.) 

Unerlaubte Standorte / Anwendungen von permanenten Strassenreklamen 

Bei und um Kreiseln 

(SVG Art. 6, Abs. 1) 

In Sichtzonen bei 

Ausfahrten 

(SN-Norm 640 273a) 

Verminderte 

Erkennbarkeit  

Fussgängerwarteraum 

(SSV Art. 96, abs. 1, Bst. 

A) 

An Signalen oder in ihrer 

unmittelbaren Nähe 

(SVG Art. 6, Abs. 1;  

SSV Art. 97, Abs. 1) 

In dichter Folge 

(SVG Art. 6, Abs. 1) 

Eindringen in das 

Lichtraumprofil der 

Strasse (SSV Art. 96, 

Abs. 2, Bst. a) 

Unterschreiten des 

Freihalteprofils 

(SSV Art. 96, Abs. 2, 

Bst. a) 

In Sichtzonen der 

Kurveninnenseite (SN 

640 273a, SSV Art. 96, 

Abs. 1, Bst. a) 

Im Bereich von Kuppen 

(SVG Art. 6, Abs. 1) 

In Sichtzonen der 

Verzweigungen (SN 640 

273a und SSV Art. 96, 

Abs. 1, Bst. a) 

Bei Unfallschwerpunkten 

(SVG Art. 6, Art. 1) 

*Über die Fahrbahn

gespannt 

(SVG Art. 6, Abs. 1 und 

SSV Art. 96, Abs. 1) 

Behindern der 

Fussgänger auf 

Gehwegen / 

Verkehrsflächen durch 

mobile Reklame (SSV 

Art. 96, Abs. 1,  

Bst. b) 

Herabsetzen der 

Wirkung / 

Konkurrenzierung von 

Markierungen und 

Signalen durch mobile 

Reklame (SSV Art. 96, 

Abs. 1, Bst. d) 

Mögliche Verwechslung 

mit Markierungen oder 

Signalen 

(SSV Art. 96, Abs. 1, 

Bst. c) 

An / in signalisierten 

Tunneln und 

Unterführungen oder 

Gehweg 

(SSV Art. 96, Abs. 2, 

Bst. c) 

*An / auf Brücken über

Strassen 

(SVG Art. 6, Abs. 1) 

Reklame, die 

wegweisenden Elemente 

oder Symbole der 

Strassensignalisation 

enthält (SSV Art. 96, 

Abs. 2, Bst.d) 

Beleuchtete Reklamen 

an ansonsten 

unbeleuchteten Orten 

(SVG Art. 6, Abs. 1) 

Bewegung der 

projizierten Reklame 

(SVG Art. 6, Abs. 1) 



Gesuche / Bewilligungen Strassenreklamen 
Ausgabe: Februar 2012 Seite 2 von 2 Reklamen im Strassenraum 

Retroreflektierende, 

fluoreszierende oder 

lumineszierende, 

blendende, blinkende 

oder durch wechselnde 

Lichteffekte wirkende 

Reklame 

(SVG Art. 6 und SSV, 

Art. 96, Abs. 1, Bst. d) 

Ausserhalb der Bauzone 

(RPG Art. 24) 

*An Kandelabern (im

Eigentum des Kantons 

oder der Gemeinde) 

Keine Fremd- oder 

Produktereklamen an 

Autobahnen und 

Autostrassen, inkl. 

Perimeter der Zu- und 

Abfahrten (zulässig ist 

nur eine Firmenanschrift 

pro Fahrtrichtung,  

SSV Art. 98) 

D (situativ oder gemäss den Vorschriften aus der kantonalen Gesetzgebung) 

* (nicht generell nur bei Verkehrsgefährdung)

Bewilligungsfreie Reklame im Sinne des Strassenverkehrsrechts sind im Beispiel: 

Ankündigungen und Informationen ohne 

Werbecharakter (Kommerz), z. Bsp. 

Gemeindeverwaltung, Bauamt, Werkhof 

Heraldische Fahnen ausserhalb des Freihalte- 

und Lichtraumprofils von  

Geh-, Radweg und Strasse 



I

GS 2015, 24

Verordnung über Abstimmungs- und
Wahlplakate

Vom 22. Juni 201 5

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn
qestützt auf Artikel 79 Absatz2 der Kantonsverfassung (KV) vom 8. Juni
i986t) und 5 660'' des Gesetzes über die politischen Rechte (GpR) vom
22. September 19962)

beschliesst:

S 4 Grundsatz
1 Das Aufstellen von Abstinimungs- und Wahlplakaten sowie Abstim-
mungs- und Wahlwerbungen ist bewilligungsfrei.
2 Abstimmungs- und Wahlplakate an Kandelabern dürfen die Grösse von
1 m2 nicht überschreiten.
3 Der Name der verantwortlichen Person, Organisation oder des Komitees
muss ersichtlich sein.

1) BGS 't11.1.
2) Bcs 1 13.1 1 1.

5 t Zweck
1 Diese Verordnung regelt das Plakatieren und Werben . bei eidgenössi-
schen, kantonalen] re-gionalen und kommunalen Abstimmungen und
Wahlen.
2 Vorbehalten bleibt S 3 Absatz 2.

9 2 Definitíon
lAbstimmungs- und Wahlplakate und Abstimmungs-- und Wahlwerbungen
im Sinne dieñr Verordnung sind alle optisch und öffentlich wahrnehmba-
ren Kommunikationsmassnãhmen, die direkt oder indirekt mit einer Ab-
stimmung oder Wahl in Verbindung stehen und physisch an einem Träger
angebracht sind oder auf einen solchen projiziert werden.
2 Ausgenommen sind Plakate an offiziellen Plakatstellen.

5 3 Geltungsbereich
1 Die Verordnung ist für die Gemeinden des Kantons Solothurn sowie für
natürliche und juristische Personen verbindlich.
2 Die Gemeinden können in einem Reglement ergänzende Vorschriften er-
lassen, soweit die vorliegende Verordñung den Bereich nicht abschliessend
regelt.
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o Abstimmungs- und Wahlplakate müssen die Anforderungen an die Ver-
kehrssicherheit gemäss dem Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 19. Dezem-
ber 19581)und dãr Signalisationsverordnung (SSU vom 5. September 19792'
erfüllen.

5s
l Aus
a)

b)

c)

d)
e)
f)
s)

h)

¡)

j)

Verbot
G rü nden der Verkeh rssicherheit verboten si nd:
Plakate über der Strasse, an und über Brücken, Tunneln und Unter-
führungen;
Plakate an Örtlichkeiten, wo die Sicht für die Verkehrsteilnehmen-
den ganz offensichtlich eingeschränkt wird und dadurch verkehrsge-
fährdende Situationen entstehen;
Plakate im Kreisel und bis 20 m davor;
Plakate an Verkehrssignalständern jeglicher Art;
Plakate, die in das Lichtraumprofil der Fahrbahn vorstehen;
Plakate auf und im Bereich von Autobahnen;
gezielt beleuchtete oder projizierte, freistehende Plakate im Bereich
von Strassen;
Plakate, die wegen ihrer offensichtlichen Auffälligkeit (Grösse und
Farbe) zu stark vom Verkehrsgeschehen ablenken;
Plakate, die mit Verkehrssignalen verwechselt werden könnten;
mehrere Plakate, die in dichter Folge aufgestellt sind.

S 6 Befrístung
t Abstimmungs- und Wahlplakate dürfen frühestens sechs Wochen vor dem
Urnengang aufgestellt oder aufgehängt werden und sind bis spätestens
eine Woche nach dem Urnengang wieder zu entfernen.

5 7 Entfernung
1 Die zuständigen kommunalen Behörden können die Verantwortlichen
formlos auffordern, dieser Verordnung widersprechende Plakate innert an-
gemessener Frist zu entfernen.
2 Wird der Aufforderung nicht nachgekommen, kann die zuständige kom-
munale Behörde die Anordnung zur Entfernung innert 3 Tagen unter An-
d rohung der Ersatzvornahme verfügen.
3 Plakate, welche die Verkehrssicherheit gefährden, werden von der Polizei
oder dem zuständigen Kreisbauamt ohne vorgängige Rücksprache mit der
vera ntwortl ichen Person oder Orga n isation u nverzü g I ich entfernt.
o Sind Abstimmungs- und Wahlplakate nicht spätestens eine Woche nach
dem Urnengang vollständig entfernt, können sie von der Gemeinde oder
dem Kantoñ ohne vorherige Androhung der Ersatzvornahme unverzuglich
beseitigt werden.
s Die Kosten der Ersatzvornahmen tragen die verantwortlichen Personen
oder Organisationen.

'r 5R 741.01.t) sR 741.21.
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5 A Gemeinden
t Die Gemeinde kann Standorte definieren, an welchen sie das Plakatieren
erlaubt oder ausschl iesst.
2 Ausgeschiedene Standorte oder Änderungen bereits ausgeschiedener
Standbrte werden der Staatskanzlei spätestens 3 Monate vor der nächsten
Abstimmung oder Wahl bekannt gegeben. Der Mitteilung ist der entspre-
chende Protokol lauszug beizulegen.
3 Die Staatskanzlei führt eine Liste, welche laufend aktualisiert wird und
von den Parteien, politischen Gruppierungen, Kandidierenden oder lnter-
essierten bezogen werden kann.
a Werden keine Standorte ausgeschieden, wird von der Zustimmung der
Gemeinde zum Plakatieren auf dem gesamten Gemeindegebiet unter Vor-
behalt der SS 4-6 ausgegangen.

5 9 Prívater Grund
1 Abstimmungs- und Wahlplakate sowie sonstige Abstimmungs- und Wahl-
werbungen auf privatem Grund unterliegen der Zustimmung des Grundei-
gentümers sowie den Bestimmungen dieser Verordnung.

ll.
Kei ne F re md ä nde ru nge n.

lll.
Kei ne F re md a ufhebu ngen

lv.
Die Verordnung tritt am 1. September 2015 in Kraft. Vorbehalten bleibt
das Einspruchsrecht des Kantonsrates.

Solothurn, 22. Juni 2015 lm Namen des Regierungsrates

Roland Heim
Landammann

Andreas Eng
Staatsschreiber

RRB Nr. 201511026 vom 22. Juni 2015.
Veto Nr. 349, Ablauf der Einspruchsfrist: 21. August 2015.
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